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 Die Rechnungsstellung erfolgt monatlich. 

 Stornokosten siehe Anlage 2 EINV-S Absatz 5.5 
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1 Trassenpreise 

 Gessertshausen (ab Bkm 0,4) –  
Türkheim (Bay) Bahnhof (bis Bkm 41,8) 

Grundpreis Personenverkehr 23,31 €/km 

Grundpreis Güterverkehr 23,31 €/km 

Grundpreis LZ und Überführungsfahrten 23,31 €/km 

  

Taktfaktor 1,0 

Sonderzugfaktor 1,0 

  

  

Der Streckenabschnitt Markt Wald (Bkm 27,4) – Ettringen (Bkm 34,0) ist z.Z. gesperrt. 

Für die Abschnitte Gesertshausen Bf – Bahnverwaltungsgrenze (Bkm 0,4) und 
Bahnverwaltungsgrenze (Bkm 41,8) – Türkheim (Bay) Bahnhof fallen die Trassenpreise der DB 
Netz AG an 

Für Fahrten außerhalb der regulären Besetzungszeiten des Fahrdienstleiters fallen zwischen 
Gessertshausen und Markt Wald zusätzlich 45 € je angefangene Stunde an (mindestens jedoch 3 
Std, wenn nicht in Verbindung mit den regulären Besetzungszeiten), zwischen Ettringen und 
Türkheim nach Preisliste der DB Netz AG. 

Zugtrassen für Züge, die einer besonderen Planung bedürfen (Fahrten mit Dampflokomotiven, 
Fahrten mit Lademaßüberschreitungen, usw.) oder für Züge mit besonderen Anforderungen an 
die Infrastruktur unterliegen einer besonderen Kalkulation, die wir für ein nachfragendes EVU zu 
den genannten Entgelten gerne durchführen. 

 

 

2 Entgelte für Lotsengestellung/Einweisung 

Für die Gestellung von Lotsen oder für die Einweisung in die örtlichen Besonderheiten werden 45 
€ je angefangener Stunde zuzüglich evtl. anfallender Reisenzeiten vom und zum Einsatzort (ab 
Gessertshausen, bzw. Türkheim (Bay) Bf) berechnet. 
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3 Stationspreise 

Station 
Stationspreis 

je Halt 
max. Nutzlänge 

in Meter 
Bahnsteighöhe 

über SOK in mm 

Gessertshausen im Eigentum der DB Station & Service AG 

Margertshausen Hp 1,29 € 114 200 

Fischach 2,56 € 127 200 

Wollmetshofen Hp 1,29 € 105 200 

Langenneufnach 2,56 € 62 200 

Walkertshofen Hp 1,29 € 67 200 

Reichertshofen Hp 1,29 € 80 200 

Mittelneufnach 1,29 € 104 200 

Oberneufnach Hp 1,29 € 118 200 

Markt Wald 2,56 € 116 200 

Schnerzhofen zur Zeit außer Betrieb 

Ettringen 2,56 € 79 200 

Türkheim Markt Hp 1,29 € 65 200 

Türkheim (Bay) Bahnhof im Eigentum der DB Station & Service AG 

Die Preise für die Stationshalte gelten jeweils in Verbindung vor oder nach Zugfahrten für maximal 
30 Minuten. 

 

4 Anlagenpreise 

Anlagenart Preis je 365 Tage 

Abstellgleis pro Meter (bis 200 Meter pro Gleis) 31,00 € 

Abstellgleis pro Meter (über 200 Meter pro Gleis) 29,45 € 

Hallengleis ohne Grube (Nutzlänge <50m) 54 750,00 € 

Hallengleis mit Grube (Nutzlänge <50m) 76 050,00 € 

Für die „unterjährige“ Nutzung werden folgende Zuschläge erhoben: 

bei Nutzung je Tag ein Aufschlag von 100 % auf den 365’sten Teil des Jahresentgeltes 
bei Nutzung je Woche ein Aufschlag von 50 % auf den 52’sten Teil des Jahresentgeltes 
bei Nutzung je Monat ein Aufschlag von 20 % auf den 12’ten Teil des Jahresentgeltes. 

 Übersteigt das Entgelt plus Zuschlag das Entgelt der nächst längeren Nutzungsdauer, wird das 
Entgelt gemäß der nächst höheren Nutzungsdauer gekappt. 
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5 Bearbeitungsentgelte 

Das Bearbeitungsentgelt beträgt pro Arbeitsstunde 100,-- € und wird gemäß EINV-S-BT 4.3, mit 
den Entgelten tatsächlich durchgeführter Leistungen verrechnet. Der Mindestbetrag des 
Bearbeitungsentgeltes beträgt 50,-- € (30 Min Arbeitszeit). 

Bei Bestellung von Zugfahrten mit weniger als 24 Stunden Vorlaufzeit erhöht sich das 
Bearbeitungsentgelt um 30%. Der erhöhte Satz wird nicht mit tatsächlich durchgeführten 
Leistungen verrechnet. 

Das Bearbeitungsentgelt für die Änderung von Fahrplänen beträgt gemäß EINV-S-BT 3.2.4 pro 
Arbeitsstunde 100 € und wird nicht mit dem Entgelt für tatsächlich durchgeführte Leistungen 
verrechnet. Der Mindestbetrag des Bearbeitungsentgeltes beträgt 50,-- € (30 Min Arbeitszeit). 

Bearbeitungsentgelte, die außerhalb der regulären Bürozeiten (Mo – Fr (außer Feiertage) von 
06:00 – 20:00 Uhr) anfallen, betragen 140 € pro Stunde, die zusätzlichen 40 €/h werden nicht mit 
tatsächlich durchgeführten Leistungen verrechnet. 

 

 

6 Entgelte für Zusatzleistungen 

Je nach Möglichkeit können an Bahnhöfen oder Haltepunkten Zusatzleistungen bestellt werden. 

elektrischer Energie 230 V 16A/50Hz 5,00 €/Stunde 

Benutzung von Laderampen 60,00 €/Kalendertag 

 

 

7 Versand von Druckstücken 

Folgende Druckstücke können auf Wunsch zugesendet werden 

EINV-S-AT und BT incl. Anlagen 20,-- €/1-2 Stück 

Angaben für das Streckenbuch (Strebu) und 
Betriebsstellenbuch (Bebu) 

20,-- €/1-2 Stück 

zusätzliche Druckexemplare „Fahrplan“ und 
„Geschwindigkeitenheft“ 

20,-- €/1-2 Stück 

Versand 20,-- € 

 


